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Rechtsgebiete

Zuständigkeit → Besonderer Deliktsgerichtsstand

Leitsatz

Die „eDate“- Entscheidung des EuGH bzgl. der internationalen Zuständigkeit betrifft nach einhelliger

Ansicht Schadensersatzansprüche und keinen Unterlassungsanspruch. Der EuGH hat mit dieser

Entscheidung jedoch nicht die sog. Mosaiktheorie aufgegeben. [LS der Redaktion]

Rechtsnormen

BGB § 12; BGB § 823

 
EGBGB Art. 40

 
EuGVVO 1215/2012 Art. 7

 
GG Art. 1; GG Art. 2

 

Sachverhalt

Das Landgericht hat mit Beschluss vom 11.09.2024 der Antragsgegnerin bei Androhung der

gesetzlichen Ordnungsmittel untersagt, im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland den Namen „... G..."

als Inhaber eines Profils und/oder als Verfasser von Posts zu veröffentlichen, zu verbreiten und/oder

veröffentlichen oder verbreiten zu lassen, wie in dem „X"- Profil „@ ..." geschehen. Hiergegen hat der

Antragsteller Beschwerde eingelegt und verfolgt sein Begehren, dass das Verbot auch auf das übrige

Gebiet der Europäischen Union zu erstrecken sei, weiter.

Aus den Entscheidungsgründen:

(Randnummern der IPRspr-Redaktion)

[1] ... Die Beschwerde des Antragstellers ist zulässig, aber unbegründet.

[2] Das Landgericht hat mit zutreffender Begründung eine Pflichtverletzung der Antragsgegnerin

festgestellt. Das von ihr vorgenommene Geo- Blocking ist unzureichend. Der Antragsteller hat anwaltlich

versichert, dass das in Rede stehende Profil weiterhin in Deutschland unter Verwendung eines VPN- 

Dienstes abrufbar ist. Die Antragsgegnerin hätte jedenfalls aufgrund einer sekundären Darlegungslast

begründen müssen, warum ihr ein anderes Mittel als das vorgenommene Geo- Blocking nicht möglich und

zumutbar ist (vgl. hierzu Urteil des Landgerichts Hamburg vom 30.04.2018, 324 O 51/18

(IPRspr 2018-276), AfP 2018, 543, 543).

[3] Der Antragsteller hat jedoch keinen Anspruch darauf, dass die Untersagung auf weitere Gebiete der

EU erstreckt wird.

[4] Die von ihm in Bezug genommene „eDate“- Entscheidung des EuGH, ZUM- RD 2011, 657, betrifft

nach einhelliger Ansicht Schadensersatzansprüche und keinen Unterlassungsanspruch, wie er hier geltend

gemacht wird.

[5] Anderes folgt auch nicht aus der Entscheidung des EuGH vom 17.10.2017, C- 194/16

(Bolagsupplysningen OÜ ua/Svensk Handel AB), NJW 2017, 3433.

[6] Dieses hatte zwar u.a. die Entfernung von Äußerungen zum Gegenstand. Kläger waren auch eine

natürliche Person - wie hier ebenfalls - und eine juristische Person. Der EuGH führt am Ende der

Entscheidung zudem aus:

[7] „In Anbetracht der umfassenden Abrufbarkeit der auf einer Website veröffentlichten Angaben und

Inhalte und des Umstands, dass die Reichweite ihrer Verbreitung grundsätzlich weltumspannend ist (vgl.
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i.d.S. EuGH, ECLI:EU:C:2011:685 = EuZW 2011, 962 Rn. 46 - eDate Advertising ua), ist ein auf die

Richtigstellung dieser Angaben und die Entfernung dieser Inhalte gerichteter Antrag jedoch einheitlich und

untrennbar und kann somit nur bei einem Gericht erhoben werden, das nach der Rechtsprechung, die sich

aus den Urteilen Shevill ua (EuGH, ECLI:EU:C:1995:61 = NJW 1995, 1881 Rn. 25 f. u. 32) und eDate

Advertising ua (EuGH, ECLI:EU:C:2011:685 = EuZW 2011, 962 Rn. 42 u. 48) ergibt, für die Entscheidung

über einen Antrag auf Ersatz des gesamten Schadens zuständig ist, und nicht bei einem Gericht, das nicht

über eine solche Zuständigkeit verfügt.

[8] Nach alledem ist auf die erste Frage zu antworten, dass Art. 7 Nr. 2 der VO Nr. 1215/2012  dahin

auszulegen ist, dass eine Person, deren Persönlichkeitsrechte durch die Veröffentlichung unrichtiger

Angaben über sie im Internet und durch das Unterlassen der Entfernung sie betreffender Kommentare

verletzt worden sein sollen, nicht vor den Gerichten jedes Mitgliedstaats, in dessen Hoheitsgebiet die im

Internet veröffentlichten Informationen zugänglich sind oder waren, eine Klage auf Richtigstellung der

Angaben und Entfernung der Kommentare erheben kann.“.

[9] Danach könnte das Begehren des Antragstellers, dessen Mittelpunkt seiner Interessen nach seinem

Vorbringen in Deutschland liegt, eine Grundlage haben. Wenn er nur an einem Gerichtsstand seinen

Anspruch geltend machen kann, spricht einiges dafür, dass das danach zuständige Gericht ein Verbot

nicht auf seinen Bezirk beschränkt, da der Verletzte, dem kein anderer Gerichtsstand zur Verfügung steht,

ansonsten weitestgehend schutzlos wäre.

[10] Dem Senat ist auch die Entscheidung des supreme court of canada vom 28.06.2018, Google

Inc..v. Equustek Solutions (2017 SCC 34) bekannt, welche ein weltweites Verbot betrifft, was allerdings

nachfolgend von einem US- Bezirksgericht nicht akzeptiert wurde.

[11] Gegen eine solche Konsequenz der Entscheidung des EuGH spricht jedoch, dass nach - soweit

feststellbar - einhelliger Ansicht der EuGH mit seiner Ansicht die sog. Mosaiktheorie hinsichtlich der

internationalen Zuständigkeit nicht aufgegeben hat, sondern diese weiterhin anwendet (vgl. hierzu

Stein/Schnichels/ Lenzing, Die Entwicklung des Europäischen Zivilprozessrechts im Bereich der EuGVVO im

Jahr 2021, EuZW 2022, 1094).

[12] Der Generalstaatsanwalt hat außerdem in seinem Schlussantrag zum vor dem EuGH geführten

Verfahren zum Az. C- 194/16 für die Aufhebung der Mosaik- Theorie gerade mit dem Argument, dass die

nationalen Staaten auf ihr Hoheitsgebiet beschränkt seien, geworben (Schlussantrag vom 13.07.2017, C- 

194- 16, BeckRS 2017, 116694, Rn 80). Der EuGH hat indes an der Mosaik- Theorie letztlich festgehalten.

[13] Es ist weiterhin zu berücksichtigen, dass die fragliche Entscheidung des EuGH die internationale

Zuständigkeit betrifft und nicht welches Recht das danach zuständige Gericht anzuwenden hat. Dieses ist

hier nach Art. 40 Abs. 1 EGBGB  das deutsche Recht. Das deutsche Recht sieht jedoch bei den hier in Rede

stehenden Normen für den Unterlassungsanspruch, nämlich das Namensrecht nach § 12 [BGB]  und das

allgemeine Persönlichkeitsrecht nach Artt. 1  und 2 GG , keine über das Gebiet der Bundesrepublik

Deutschland hinausgehende Geltung vor.

[14] Anerkannt ist zwar im Rahmen der DSGVO ein Verbot, welches für das gesamte Gebiet der EU

Wirkung entfaltet. Aber dieser europaweite Verbotsanspruch folgt unmittelbar aus der DSGVO und wird

aus deren Vollharmonisierung innerhalb der EU abgeleitet (vgl. EuGH, Urteil vom 24.09.2019 - C- 507/17).

[15] An einer Vollharmonisierung fehlt es hier indes, und zwar auch dann, wenn der Antragsteller die

Untersagung auf die EMRK stützen könnte, welche innerhalb des gesamten Gebietes der EU gilt. Denn ein

solcher Anspruch folgt nicht unmittelbar aus der EMRK, sondern aus § 823 Abs. 2 BGB  i.V.m. der EMRK,

also wiederum einer deutschen (nicht harmonisierten) Norm.

[16] Es erscheint auch zweifelhaft, dass der hier geltend gemachte Unterlassungsanspruch ein

unteilbarer Anspruch ist, was nach der fraglichen EuGH- Entscheidung Voraussetzung wäre. Es ist

vorstellbar, dass die Antragsgegnerin ihn nur in einzelnen Ländern der EU umsetzt.
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[17] Es kann auch nicht unberücksichtigt bleiben, dass in anderen Rechtsgebieten wie dem

Markenrecht, welches zum Teil harmonisiert ist, nur dann eine Untersagung für das gesamte Gebiet der EU

ausgesprochen wird, wenn das Verbot auf einer harmonisierten Norm beruht.

[18] Nach alledem kann dahinstehen, ob der Antragsteller zu dem in den anderen Staaten der EU

geltendem Recht hätte vortragen müssen oder inwieweit sein Interesse auch diese Staaten berührt.

Letzteres ist nicht ersichtlich, da der Inhalt auf Deutsch verfasst ist, sich mit deutschen Vorgängen befasst

und nicht erkennbar ist, dass der Antragsteller außerhalb von Deutschland bekannt oder geschäftlich tätig

ist.

[19] ...
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